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Geschäftsordnung des Grossen Rates (GGO) 

Änderung vom 22. Oktober 2008 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in den Bericht der Präsidentenkonferenz vom 22. September 
2008, 

beschliesst: 

I.  

Die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 8. Dezember 2005 wird 
wie folgt geändert: 

Art. 43 Abs. 1 
1 Für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, die ausserhalb der Session 
stattfinden, werden den Mitgliedern des Grossen Rates die gleichen 
Taggelder, Spesen- und Reiseentschädigungen ausgerichtet, wie für die 
Teilnahme an Kommissionssitzungen ausserhalb der Session (Artikel 41), 
jedoch höchstens für zwei Sitzungen je Session. Die Fraktionspräsidentin 
oder der Fraktionspräsident stellt dem Departement für Finanzen und 
Gemeinden die Präsenzliste zu. 

II.  

Diese Revision tritt am 1. November 2008 in Kraft.  


